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LEADER Jagstregion 
Geschäftsstelle  Obere Straße 11 73479 Ellwangen 

14. Projektaufruf der LEADER-Aktionsgruppe Jagstregion 
 

Die LEADER-Aktionsgruppe Jagstregion ruft zur Projekteinreichung auf. Anträge können ab 

sofort von allen Interessierten gestellt werden. Die Projektideen müssen sich in den definierten 

Handlungsfeldern des Regionalen Entwicklungskonzepts wiederfinden: 

 

(1) Gemeinschaft und Leben 

(2) Bildung und Arbeit 

(3) Ländlicher Raum und Nachhaltige Entwicklung 

(4) Freizeit und Kultur 

Die eingereichten Projektanträge werden vom gewählten Entscheidungsgremium nach einem 

transparenten und überprüfbaren Auswahlverfahren anhand der objektiven Projektauswahl-

kriterien bewertet, entsprechend eingestuft und beschlossen. Die Projektauswahlkriterien, das 

Projektauswahlverfahren in der Geschäftsordnung des Entscheidungsgremiums sowie das 

Regionale Entwicklungskonzept sind auf www.jagstregion.de als Download abrufbar.  

 

Details zum 14. Projektaufruf 

 

 Datum des Aufrufs: Donnerstag. 18. November 2021 

 Stichtag zur Einreichung der Projektanträge: Freitag, 21. Januar 2022 

 Voraussichtlicher Auswahltermin: Dienstag, 22. Februar 2022 

 Themenbereiche: alle Handlungsfelder des REK der LAG Jagstregion 

 Fördermodule: Modul 1, Modul 2, Modul 3 (LPR), Modul 4 (IMF), Modul 5 (Kunst & Kultur), 

Modul 6 

 Höhe des Landesmittel-Budgets für diesen Aufruf (unter Vorbehalt): 

o 150.000 EUR für LPR-Projekte 

o 10.000 EUR für Projekte im Bereich Kunst & Kultur 

o 7.000 EUR für IMF-Projekte (zzgl. entsprechender EU-Mittel) 

 Höhe des EU-Budgets für diesen Aufruf: 20.000 € zzgl. ggfs. verfügbarer Restmittel 

 

Hinweis: 

Die Bereitstellung der Landesmittel steht in 2022 unter dem Vorbehalt der Verabschiedung des 

Landeshaushalts vom Landtag und der Zuweisung durch das Finanzministerium. Das wird 

voraussichtlich erst im Februar 2022 der Fall sein. Wir weisen deshalb darauf hin, dass die im 

Projektaufruf genannten Landesmittel unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden 

Entscheidung des Landtages stehen. Erst nach der Verabschiedung des Haushaltes durch den 

Landtag steht fest, ob die Fördermittel für Projekte der LEADER-Module 3 bis 5 bereitstehen. 

Bei der Bewilligung der Projekte könnte es daher zu Verzögerungen kommen und im 

schlimmsten Ausnahmefall auch keine Zustimmung erfolgen. 
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Adresse für die Einreichung der Anträge sowie Kontaktdaten für weitere Informationen: 

LEADER-Regionalmanagement Jagstregion 

Obere Straße 13 

73479 Ellwangen 

Telefon: 07961 81-496 

E-Mail: info@jagstregion.de 

 

Ein frühzeitiger Kontakt zur LEADER-Geschäftsstelle zur Besprechung Ihrer Projektidee wird 

unbedingt empfohlen.  


